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§ 1 W-E
 W-E - Wiener Ehrenzeichengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Personen, die sich hervorragende Verdienste um das Land Wien durch ö1entliches oder privates Wirken erworben

haben, können durch die Verleihung des Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien geehrt werden.

In Kraft seit 30.10.2010 bis 31.12.9999
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